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Sonderstrafrecht für die
»Staatsräson«

Bundesrat: Leugnung von Israels
»Existenzrecht« soll bestraft werden. Kritik von
Juristen und Amnesty.

Von Kristian Stemmler

Weltweit wächst die Empörung über die Verbrechen der israelischen Regierung
in Gaza, im Westjordanland, im Libanon und im Iran. In Deutschland versuchen
die bürgerlichen Parteien zugleich angestrengt, jede Kritik an Israels Vorgehen
zu unterdrücken – auch mit den Mitteln des Strafrechts. Am Freitag hat
Hessen, wie im April angekündigt, einen Gesetzentwurf in den Bundesrat
eingebracht, mit dem die Leugnung des »Existenzrechts« Israels unter Strafe
gestellt werden soll.

Scharfe Kritik an dem Entwurf äußerten 30 Rechtswissenschaftler in einem am
Sonnabend publizierten offenen Brief. Die deutsche Sektion von Amnesty
International hatte das Vorhaben am Donnerstag als »Gefahr für den
demokratischen Diskurs« bezeichnet. Der Gesetzentwurf sieht vor, das Leugnen
des »Existenzrechts« Israels sowie Aufrufe zu seiner Beseitigung unter Strafe
zu stellen, indem der Straftatbestand der Volksverhetzung erweitert werden
soll.

Von einer echten Debatte konnte im Bundesrat am Freitag nicht die Rede sein.
Es gab lediglich zwei Wortbeiträge, beide von CDU-Ministern, vom hessischen
Staatsminister Christian Heinz und dem baden-württembergischen
Innenminister Thomas Strobl. Sie begrüßten den Entwurf erwartungsgemäß
fast euphorisch und vertraten dabei einen Begriff von Antisemitismus, der
Kritik an der Politik Israels pauschal einbezog.

Heinz erklärte, die hessische Landesregierung wolle mit dem Gesetzentwurf
zeigen, dass »wir es ernst meinen mit unserem deutschen
Sicherheitsversprechen für unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger«.
Es solle ein »klares Stoppsignal« gesetzt werden. Es dürfe nicht geduldet
werden, dass jüdische Mitbürger »in Angst und Schrecken leben müssen, dass
sie Angst haben müssen, ihre Kinder in die Schulen zu bringen«. Israel sei »die
sichere Heimstätte für alle Juden weltweit«, so Heinz, darum sei es Aufgabe
auch Deutschlands, Israel zu schützen.

Der Minister behauptete, es habe in der BRD nach dem 7. Oktober 2023 einen
»Ausbruch antisemitischen Hasses« gegeben. Um dem entgegenzutreten,
brauche es das von seiner Regierung initiierte Gesetz. Dass dieses nach Ansicht
von Experten ein Angriff auf die Meinungsfreiheit sei, ließ der CDU-Mann nicht
gelten. Kritik am Handeln der israelischen Regierung, am Handeln des Staates



Israel sei »selbstverständlich legitim, notwendig und Teil jeder demokratischen
Debatte«.

Auch Strobl trug rhetorisch dick auf. Es sei »eine Schande für unser Land«,
dass Juden Angst haben müssten, »mit einer Kippa in Berlin durch die Straßen
zu gehen«. Der Antisemitismus sei »nie weg« gewesen und »er ist leider wieder
voll da«, so Strobl. Der Staat dürfe nicht hinnehmen, »dass zur Vernichtung
Israels aufgerufen oder sein Existenzrecht öffentlich bestritten wird«. Daher
unterstütze er »aus ganzem Herzen und mit Leidenschaft« den Entwurf aus
Hessen, der eine mögliche »Strafbarkeitslücke« schließe. Der Entwurf wurde
anschließend in die entsprechenden Ausschüsse verwiesen.

Der hessische Gesetzentwurf steht in der Kritik, allein schon wegen des
juristisch unscharfen und politisch aufgeladenen Begriffs »Existenzrecht«. In
einem offenen Brief, aus dem die Frankfurter Rundschau am Sonnabend
zitierte, wenden sich 30 Rechtswissenschaftler in einem offenen Brief gegen die
Initiative. Sie halten den Gesetzentwurf für verfassungswidrig, weil er nicht nur
Gewalt oder Hetze bekämpfe, sondern eine bestimmte politische Meinung
kriminalisiere.

Ähnlich argumentiert Paula Zimmermann, Fachreferentin bei Amnesty in
Deutschland, in einem am Donnerstag auf der Homepage der Organisation
publizierten Beitrag. Der hessische Entwurf gefährde »die im Grundgesetz
verankerte Meinungsfreiheit«, schreibt sie. Eine pauschale Ausweitung des
Strafrechts auf politische und normative Aussagen schaffe »ein
problematisches «Sondermeinungsstrafrecht»« und berge die Gefahr, »legitime
politische Diskurse einzuschränken und Menschen abzuschrecken«.

https://www.jungewelt.de/artikel/522347.angriff-auf-die-meinungsfreiheit-
sonderstrafrecht-für-die-staatsräson.html
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